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Gemeinde Kilchberg
Festsetzung von Verkehrsbaulinien am Seeuferweg 5-61, Teilstück Stadtgrenze
Zürich bis Gemeindesrenze Rüschlikon

Die Baudirektion verf ügt gestützt auf S 108 Abs. I PBC:

I. Am Seeuferweg 5-6I, Teilstück Stadtgrenze Zürtch bis Gemeindegrenze

R iischlikon, Geme i nde Kilchberg, werden gemäss den bei Iiegen d en Plänen

Verkehrsbaulinien festgesetzt.

II. Die Verkehrsbaulinien sind in der Gemeinde Kilchberg während 20

Tagen öffentlìch aufzulegen.

III. Während der Auflagefrist von 20 Tagen kann gegen die Festsetzung

der Verkehrsbaulinien beim Regierungsrat Rekurs erhoben werden; die Rekurs-

schrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten.

IV. Der Gemeinderat Kilchberg wird eingeladen:

a) die Festsetzung der Verkehrsbaulinien sowie die Planauflage rechtzeitig und

unter Hinweis auf die Rekursmöglichkeit gemäss Ziffer III hievor im kanto-
nalen Amtsblatt sowie im amtlichen Publikationsorgan der Gemeinde wie folgt
bekanntzumachen:

"Die Baudirektion hat mit Verfügung Nr. vom

am Seeuf erweg S-61, Teilstück Stadtgrenze Zürich bis Gemeindegrenze

Rüschiikon, Gemeinde Kilchberg, Verkehrsbaulinien f estgesetzt. Pläne und

Grundeigentümerverzeichnis Iiegen vom.................bis...................im

zur E,insichtnahme auf. Während der angegebenen Frist kann beim Regierungsrat
des Kantons Zürich Rekurs erhoben werden, wobei die Rekursschrift einen
Antrag und dessen Begründung enthalten muss."

b) die betroffenen Grundeigentümer überdies unter Beachtung von S 6 PBG durch

eingeschriebenen Brief auf die Verkehrsbaulinienfestsetzung, Planauflage und

Rekursmöglichkeit hinzuweisen.
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